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1 Kurzdarstellung
1.1 Gegenstand und Ziele des Projektfordervertrags

Das Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN)
betreibt das radiologische Lagezentrum des Bundes (RLZ-Bund), welches ein wichtiges Element
des deutschen Notfallmanagementsystems darstellt. Es tragt bei Uberregionalen und regionalen
radiologischen Notfallen im Zusammenwirken mit anderen beteiligten Behérden und Organisatio-
nen zu einer zeitgerechten, abgestimmten und konsistenten Notfallreaktion bei. Bei Uberregionalen
und regionalen Notfallen ist eine schnelle Informationsverarbeitung und -weitergabe an alle Betei-
ligten unabdingbar fur eine angemessene Reaktionsfahigkeit. Daher missen die Aufgaben und
Prozesse aller an der Notfallreaktion beteiligten Behdrden und Organisationen sowohl optimiert
als auch aufeinander abgestimmt sein. Das RLZ-Bund ist dabei als ein Netzwerk verschiedener
Knotenpunkte mit Standorten beim BMUKN, beim Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS) und bei der
Gesellschaft fir Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH zu verstehen.

Gemal § 106 Absatz 3 StrlISchG unterstitzt die GRS das BMUKN bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben im Rahmen des RLZ-Bund; letztere sind in § 106 Absatz 2 StrlSchG aufgelistet. Fir die
Uberpriifung der entsprechenden Prozesse und fiir die Schaffung einer Routine im Umgang mit

den Verfahren werden Notfalllibungen entsprechend § 102 StrlISchG durchgefihrt.

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgefiihrt wurde

Die Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH ist eine technisch-wissen-
schaftliche Forschungs- und Sachverstéandigenorganisation. Sie stellt interdisziplinares Wissen,
fortschrittliche Methoden und qualifizierte Daten zur Verfugung, um die Sicherheit technischer An-

lagen zu bewerten und zu verbessern, und den Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren und



15.11.2025 — 31.12.2025 o Betrieb des Notfallzentrums

Risiken solcher Anlagen weiterzuentwickeln. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt auf dem Gebiet
der nuklearen Sicherheit. Hier ist die GRS Deutschlands zentrale Fachinstitution. Die GRS unter-
halt vielfaltige internationale Kooperationen und hat enge Beziehungen zu verschiedenen auslan-
dischen Organisationen. Dieses Engagement schlagt sich in zahlreichen bilateralen Kooperations-
abkommen sowie in der Mitwirkung an einer Vielzahl von Aktivitaten der Organisation fir
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation (IAEO) und der Europaischen Union (EU) nieder. Zu den internationalen Beziehungen
zahlt insbesondere die Partnerschaft mit der franzésischen Behorde Autorité de slreté nucléaire

et de radioprotection (ASNR), die ein breites Spektrum gemeinsamer Aktivitaten umfasst.

Die GRS verfugt auf dem Gebiet der Analyse nuklearer und radiologischer Notfalle langjahrige
Erfahrung und hat bereits in den Vorhaben 3607504558, 3611S60006, 3615562506, 3619562581
und 3621862560 an der Ubungsgestaltung und Szenarienentwicklung mitgewirkt. Die GRS be-
treibt ihr eigenes Notfallzentrum und ist somit Teil des Notfallmanagementsystems des Bundes

und der Lander.

Die GRS ist gemeinnitzig. lhre Aussagen sind allein technisch-wissenschaftlichen Grundsatzen
verpflichtet. Sie stlitzen sich maf3geblich auf Wissen und Erfahrung aus eigenen Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten, vertieften Sicherheitsanalysen mit Prototypcharakter, umfangreichen Aus-

wertungen von Betriebserfahrungen sowie aus langjahrigen internationalen Kooperationen.

1.3 Planung des Vorhabens

Die Arbeiten im Rahmen des Vorhabens sind in drei fachlichen Arbeitspaketen strukturiert, welche
parallel bearbeitet wurden. Die Bearbeitung notwendiger Aufgaben des Projektmanagements und

Projektcontrollings erfolgte in einem eigenen Arbeitspaket (Arbeitspaket 4).

- AP 1: Raumlichkeiten, IT-Infrastruktur, Kommunikation und Rufbereitschaft

Die GRS hélt eine 24/7 Rufbereitschaft vor. Das RLZ-GRS kann aufRerhalb der Blirozeiten in 1 - 2
Stunden und innerhalb der Birozeiten in etwa 15 Minuten mit einer Schicht besetzt werden. Inner-
halb von 8 Stunden kann ein 3-Schichtbetrieb des RLZ-GRS etabliert werden.

Das AP umfasst auch die Pflege bzw. Aktualisierung des GRS-Notfallhandbuchs inkl. Rollenbilder
und Prozessbeschreibungen als Folge von Diskussionen innerhalb des RLZ-Bund und aufgrund
von Erkenntnissen aus Ubungen oder Forschungsvorhaben. Weiterhin fallen hierunter die laufen-

den Kosten fur die kontinuierliche Prifung und inhaltliche Anpassungen/Aktualisierungen von
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Kontaktdaten, Links und Zugangsdaten externer Internetseiten, Angaben zu Inventaren/Messaus-
ristungen/technisches Equipment von kerntechnischen Anlagen etc., laufende Kosten flr die ver-
wendete Software durch die GRS (WINO, TECDO, Portalseiten, FaSTPro) und die Kosten der
regelmafigen Tests der Verfligbarkeit der Notstromversorgung des RLZ-GRS. Schliel3lich deckt
das Arbeitspaket die Information der Allgemeinheit Uber die Website der GRS und Uber soziale
Medien Uber die Aktivitaten der GRS und die Aufklarung der Bevolkerung in Schrift, Bild und Vi-

deos uber die Bedeutung der Notfallvorsorge.

Anfangs sind zudem grof3ere Investitionen geplant. Die baulichen Gegebenheiten, IT und Medien-
technik am Standort Garching entspricht nicht dem am Standort KéIn. Das RLZ-GRS am Standort
Garching soll daher baulich und technisch modernisiert werden. Die Satellitenkommunikation soll

umgestellt und erweitert werden. Hinzu kommen weitere kleinere Investitionen.

Fur die Umstellung bzw. Errichtung von Satellitenkommunikation ist die Anschaffung der Systeme

fur die Standorte Koln und Garching geplant.

Hinzu kommen IT-Infrastruktur-Anschaffungen flr das RLZ-GRS in Kdln und Garching. Beschafft
werden sollen vier Rechner, ein Walkie-Talkie-System flir die Kommunikation zwischen allen
Teams sowie vier mobile Smartboards (davon drei fur den Standort KoIn (Team LK, Team S, Team
ST&A) und eines fur den Standort Garching.

- AP 2: Wiederkehrende Teilnahme an Ubungen

Im Jahr 2025 waren im Rahmen dieser Projektforderung keine Ubungen des RLZ-Bund mit Betei-
ligung der GRS mehr vorgesehen. Der Finanzierungsbedarf begrenzt sich deshalb im Jahr 2025
auf kleinere RLZ-GRS-interne Ubungen, Schulungen und die Mitarbeit an der fortlaufenden
Ubungsplanung (AG-Ubungen). In den Folgejahren ist zusatzlich jeweils eine RLZ-Vollibung mit

zwei Ubungsschichten vorgesehen.

Die GRS beteiligt sich an der fortlaufenden Ubungsplanung per Videokonferenz (VK) im Rahmen
der AG-Ubungen.

Ab dem Jahr 2026 ist jahrlich eine RLZ-Vollibung mit zwei Ubungsschichten vorgesehen. Fir die
Ubungsteilnehmer der Netzwerkknoten des RLZ-Bund Bonn (BMUKN) und Neuherberg (BfS) wer-
den vor der Ubung entsprechende Kurzschulungen (Briefing) vorbereitet und durchgefiihrt. Die
GRS sieht auRerdem fiir jede Ubungsschicht Personal zur Ubungsbeobachtung an den RLZ-Bund-

Standorten Neuherberg und Bonn vor. Die GRS beteiligt sich jeweils bei der Erstellung eines
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Berichtes zur Auswertung der Ubung. Dies umfasst die Dokumentation der Beobachtungen durch
die GRS und eine Analyse der wahrend der Ubung erstellten Unterlagen (z. B. radiologische La-
gebilder, Pressetexte, Leitungsvorlagen, Verordnungstexte etc.) und die Teilnahme an einer Nach-
besprechung mit den beteiligten internen wie externen Ubungsstellen im Nachgang der Ubungen,
um Verbesserungsvorschlage mit ihnen abzustimmen und in den Ubungsbericht aufzunehmen.

Hinzu kommen halbtégige RLZ-GRS-interne Ubungen und Alarmierungsiibungen.

Zur Sicherstellung der Funktionsfahigkeit des RLZ-GRS und der Aktualitat der eingesetzten Hilfs-
mittel und Werkzeuge ist ein Prozessverantwortlicher notwendig, der in einem PDCA-Zyklus lau-
fend die Ablaufe bei den Ubungen Uberpriift und die dabei gewonnenen Erfahrungen fiir den An-
sto® von Weiterentwicklungen nutzt, z. B. in Bezug auf die Ausstattung des RLZ-GRS, interne
Alarmierungswege, die Verpflegung der Teams, die Weiterentwicklungsbedarf von Tools und Wis-

sensbasen oder Bewertungsmethoden.

Zur Weiterbildung des eingesetzten Personals sollen anhand von fiktiven oder ggf. auch vergan-
genen realen Ereignissen Tabletop-Ubungen zu mdglichen Ereignisablaufen etabliert werden.
Ausgewahlt werden Ereignisse von aktuellem Interesse z. B. im Hinblick auf neue Reaktorkon-
zepte, im Bau befindliche Anlagen oder relevante Regionen. In die Tabletop-Ubungen sollen je-
weils Sachverstandige aus der Systemtechnik, der Analyse und dem Strahlenschutz sowie ggf.
der Sicherung einbezogen werden. Ziel dieser Ubungen ist die intensive Diskussion der méglichen
Ereignisablaufe aber auch die Identifikation von offenen Fragen und maéglicher zusatzlicher Infor-

mationsquellen.

Das AP umfasst aulderdem die regelmafige Schulung fur alle Mitglieder in Kern- und Erweite-
rungsteam des RLZ-GRS.

- AP 3: Ubergeordnete Arbeiten

Um die grundsétzliche Strategie des RLZ-GRS mit dem BMUKN zu vereinbaren, fand im Jahr 2025
ein Gesprach statt. Zudem erfolgt die regelmaRige Teilnahme an den VK-Sitzungen der AG-RLZ
mit 2 MA alle vier Wochen. Der Betrieb des RLZ-GRS wird durchgehend fachlich in Form von
Jahresberichten dokumentiert, die Uber zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der

Mittel sowie Uber den Fortgang berichten.
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- AP 4: Projektmanagement und Projektcontrolling

Das AP 4 umfasste entsprechend der Beschreibung im Angebot die Projektbegleitung, die eine
kontinuierliche Koordination, Durchfiihrung und Uberwachung der administrativ vertraglich zuge-

sicherten Aufgaben sowie die Unterstitzung des Projektleiters bei seinen Planungen vorsieht.

1.4 Stand von Wissenschaft und Technik zu Beginn des Vorhabens

1.4.1 Notfallmanagementsystem des Bundes und der Lander

Das Notfallmanagementsystem des Bundes und der Lander bildet den rechtlichen und administ-
rativen Rahmen fir die Noftfallvorsorge und -reaktion und dient der rechtlich fundierten Entschei-
dungsfindung und Koordinierung der Schutzmafinahmen und anderer Ma3nahmen in einem Not-
fall. Es umfasst Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die beteiligten Behdrden,
Verwaltungseinrichtungen und andere im Notfall mitwirkende Organisationen. Die rechtliche Ver-
zahnung der Regelungen erstreckt sich auch auf die Zusténdigkeiten innerhalb des Notfallmana-
gementsystems. Ministerien und Behorden des Bundes und der Lander behalten ihre jeweiligen
Aufgaben und Zustandigkeiten bei radiologischen Notfallen, welche sie auch im Alltagsgeschaft
oder bei anderen Krisenlagen oder Notfallen in einem bestimmten Verwaltungs- oder Wirtschafts-
bereich wahrnehmen, sodass die in den jeweiligen Sachbereichen erprobten Rechtsgrundlagen,
Instrumente und Verfahren sowie die dort vorhandene Expertise und Erfahrung auch fur den radi-

ologischen Notfallschutz genutzt werden kénnen.

Die rechtlichen Vorgaben fiir das Notfallmanagementsystem sind im Wesentlichen in Teil 3
StriSchG festgelegt und im allgemeinen Notfallplan des Bundes nach § 98 StriISchG, welcher als

Referentenentwurf vorliegt, konkretisiert.

Zu den zentralen Elementen des Notfallmanagementsystems gehoéren die aufeinander abge-
stimmten Notfallplane des Bundes und der Lander, das radiologische Lagezentrum des Bundes
und die Erstellung eines einheitlichen radiologischen Lagebildes (RLB) bei Notfallen, welche nicht
nur lokale Auswirkungen haben. Das RLB dient als zentrales Instrument flr den Informations-
austausch und die Koordinierung und enthalt Informationen zur radiologischen Lage, der zu er-
wartenden Entwicklung und ihrer Bewertung insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit von
Schutzmalinahmen. Es ist maRgeblich bei Entscheidungen Uber die Durchfiihrung von Schutz-
maflnahmen, bei der Information der Bevdlkerung und Verhaltensempfehlungen fir die
Bevolkerung, bei der nationalen und internationalen Koordinierung von SchutzmalRnahmen, Ver-

haltensempfehlungen und Hilfeleistungen, der Mitwirkung in EU- und Euratom-
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Rechtssetzungsverfahren sowie bei Koordinierung und Durchflihrung von Messungen. Fir die Er-
stellung des radiologischen Lagebildes ist das radiologische Lagezentrum des Bundes oder das

Land, indem sich der Notfall ereignet hat, zustandig.

1.4.2 Radiologisches Lagezentrum des Bundes

GemalR § 106 StrISchG hat das BMUKN das RLZ-Bund eingerichtet. Fir eine angemessene Not-
fallreaktion Ubernimmt das RLZ-Bund Koordinierungs- und Informationsaufgaben sowie die radio-
logische Lagebewertung. Dabei wirkt es mit den anderen an der Notfallreaktion beteiligten Behor-
den und Organisationen zusammen, um 2zu einer zeitgerechten, bundesweit und

grenziberschreitend abgestimmten und konsistenten Notfallreaktion beizutragen.

Das RLZ-Bund ist als Netzwerk aus dem BMUKN, dem Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS) und
der Gesellschaft fir Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) aufgebaut und wird durch das Bundes-
amt fUr die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das Bundesamt fir Bevolkerungsschutz
und Katastrophenbhilfe (BBK) und die Strahlenschutzkommission (SSK) bei Bedarf unterstitzt. Das
RLZ-Bund ist auf mehrere Standorte im Bundesgebiet verteilt. Das beim BBK eingerichtete Ge-
meinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Landern (GMLZ) fungiert als Alarmierungsstelle
des RLZ-Bund. Das BMUKN wirkt als Kopfstelle des RLZ-Bund, koordiniert die Aufgabenwahrneh-
mung und Zusammenarbeit und verantwortet den sogenannten politischen Vermittlungsprozess,
wahrend das BfS im Wesentlichen die radiologische Lage bewertet und das radiologische Lagebild
erstellt und die GRS im Wesentlichen die Informationen bezlglich des Zustands der Anlage be-

wertet.

Die Aufgaben des RLZ-Bund sind in § 106 des StriSchG festgelegt und umfassen:

e die Erfassung und Bewertung von Daten und auf Grundlage dieser die Bewertung der

radiologischen Lage,

o die Erstellung des radiologischen Lagebildes (sofern es dafiir zustandig ist) und dessen

Bereitstellung an die an der Notfallreaktion beteiligten Behérden und Organisationen,

¢ den nationalen und internationalen Informationsaustausch (ber die radiologische Lage

und deren Bewertung,

e die nationale und internationale Koordinierung der SchutzmalRnahmen, der Mallinahmen

zur Information der Bevolkerung und von Hilfeleistungen bei Notfallen,

o die Information der Bevdlkerung und Empfehlungen fir das Verhalten bei Notfallen,
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e die Koordinierung von Messungen des Bundes und der Lander und anderer an der Bewal-

tigung des Notfalls beteiligter Organisationen,

¢ die Abschatzung der notfallbedingten effektiven Dosis der Bevolkerung, sofern das RLZ-

Bund fiir die Erstellung des RLB verantwortlich ist,

e die Uberprifung der Wirksamkeit der angewandten Schutzstrategie und die Priifung auf

moglichen Anpassungsbedarf,

o die Alarmierung weiterer an der Notfallreaktion beteiligter Stellen, neben dem GMLZ.

1.4.3 Referenzszenarien

Das StrISchG (§§ 97 — 101) sieht ein koharentes System von aufeinander abgestimmten Notfall-
planen von Bund und Landern vor, welche sich auf eine Reihe von Referenzszenarien fir alle
Arten von radiologischen und nuklearen Notfallen beziehen. Diese Referenzszenarien dienen als
Grundlage fir Vorkehrungen und Planungen des Notfallmanagementsystems fir die Notfallreak-
tion und zur Entwicklung von optimierten Schutzstrategien. Im ANoPI-Bund werden die Referenz-
szenarien SO bis S15 beschrieben:

¢ Notfall mit ungeklartem Ursprung (SO0)

¢ Notfall in einem deutschen Kernkraftwerk (vor Brennelementfreiheit) (S1)

¢ Notfall in einem Kernkraftwerk im grenznahen Ausland (in bis zu 100 km Entfernung von
der deutschen Grenze) (S2)

¢ Notfall in einem Kernkraftwerk auf dem europaischen Kontinent (in mehr als 100 km Ent-

fernung von der deutschen Grenze) (S3)
¢ Notfall in einem Kernkraftwerk auRerhalb des europaischen Kontinents (S4)

¢ Notfall in einer ortsfesten Anlage oder Einrichtung im In- und Ausland mit besonderem Ge-
fahrenpotential, die nicht unter S1 bis S4 fallt (S5)

¢ Notfallim Zusammenhang mit sonstigen Tatigkeiten nach § 4 StriISchG oder vergleichbaren

Tatigkeiten nach ausléandischem Recht (S6)
e Transportunfall an Land (Stral3e, Schiene, Luft) (S7)
e Sonstiger Notfall mit radioaktiven Stoffen oder mit radioaktiven Kontaminationen (S8)
e Absturz eines Satelliten oder Raumfahrzeugs mit radioaktivem Material (S9)

¢ Notfall auf einem Oberflachengewasser (S10)
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¢ Notfall auf oder in Meeresgewassern (S11)

e Vorsatzliche Straftat im In- und Ausland im Zusammenhang mit radioaktiven Stoffen ohne

Bezug zu einer Einrichtung oder kerntechnischen Anlage (S12)

o Vorsatzliche Straftat, Stdrmallnahme oder sonstige Einwirkung Dritter gegen oder auf eine

Einrichtung oder kerntechnische Anlage (S13)
e Nuklearwaffenexplosion (S14)

e Sonstiger Notfall beim Umgang mit einer Nuklearwaffe (S15)

Die Ausdifferenzierung der Referenzszenarien orientiert sich an unterschiedlichen radiologischen
Gefahrdungspotentialen und unterschiedlichen Zustandigkeiten bei der Notfallreaktion. Auf Basis
der im Rahmen der Notfallvorsorge vom RLZ-Bund durchgefuhrten Gefahrdungsanalysen fur die
einzelnen Referenzszenarien (§ 98 Absatz 1 Satz 1 StrlSchG) werden die Referenzszenarien S1
bis S15 zunachst jeweils als Uberregionale, regionale oder lokale Notfélle eingestuft. Bei einem
Uberregionalen und regionalen Notfall ist das RLZ-Bund fiir die Bewertung der radiologischen Lage
und die Erstellung des RLB zustandig, sofern nicht eine Landesbehorde fiir die Erstellung des RLB

zustandig ist.

1.4.4 Notfallubungen

Die Behdrden und Organisationen, welche nach den Notfallplanen des Bundes und der Lander an
der Notfallreaktion beteiligt sind, sind nach § 115 StrISchG fir die Aus- und Fortbildung der Ein-
satzkrafte sowie nach § 102 StrlSchG zur Durchfihrung von regelmafligen Notfallibungen ver-
pflichtet. Das Ziel dieser Ubungen ist die Uberpriifung und Optimierung der Vorkehrungen und
Planungen vor allem fur den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den an der
Notfallreaktion beteiligten Behérden, Organisationen und anderen Stellen. Die Ubungen dienen
der Sicherstellung einer effektiven Kommunikation und Arbeit im Notfallschutz sowie zur Errei-
chung und zum Erhalt der Praxis von Einsatzkraften im Rahmen der Messaufgaben und spezieller
Unterstutzungsleistungen. Notfallschutziibungen finden sowohl auf nationaler als auch internatio-
naler Ebene statt. Sie sind nach Art der Ubung, Umfang, Notfallszenario und Beteiligten angemes-
sen zu differenzieren, sodass die unterschiedlichen moéglichen Notfalle und Schutzstrategien ab-

gedeckt werden.

Das RLZ-Bund fiihrt unter der Leitung der Kopfstelle beim BMUKN regelmafige Notfallibungen
durch, um die Zusammenarbeit bei einem radiologischen Notfall sowohl innerhalb des RLZ-Bund

als auch mit Bundes- und Landesbehdrden sowie lokalen an der Notfallreaktion beteiligten Stellen
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zu Uben. AuRerdem werden Ubungen in Zusammenarbeit mit auslandischen Behorden, internatio-

nalen Institutionen und anderen im Notfallschutz beteiligten Stellen durchgefiihrt.

Zur Durchflihrung von Notfallschutziibungen, welche sowohl ein potenzielles Ereignis mdglichst
realitatsnah abbilden als auch die unterschiedlichen an der Ubung Beteiligten als Teil einer Aus-
und Fortbildung ausreichend fordern, werden anspruchsvolle Ubungsszenarien verwendet. Diese
enthalten firr jede Ubung jeweils festgelegte Ubungsziele, ggf. von den Randbedingungen im Rah-
men der Auslegung von Anlagen oder den Annahmen und Randbedingungen bei Tatigkeiten ab-
weichende, teilweise auch sehr unwahrscheinliche Ereignisablaufe und die radiologischen Folgen

des Ereignisses.

Bei den Ubungen werden insbesondere die Einleitung und Umsetzung von friihen Schutzmafnah-
men gelibt. Hierzu ist erforderlich, dass bei einem betrachteten anlagentechnischen Szenario ein
schwerer Unfall zu unterstellen ist, bei dem eine grof3e Menge radioaktiver Stoffe in die Umgebung
freigesetzt wird. Es werden daher Ubungsszenarien unterstellt, bei denen die fiir die Beherrschung
von Stér- und Unfallen notwendigen Systeme einschliel3lich deren Redundanzen ausfallen und
daher nicht zur Verfiigung stehen. Damit die Freisetzung innerhalb der Ubungszeit erfolgt, werden
teilweise die Ausfalle in rascher Folge postuliert oder die anlagentechnischen Szenarien zeitlich

gestaucht.

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Arbeiten wurden von der GRS ohne Beteiligung von Unterauftragnehmern durchgefihrt.

Das vom Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMUKN) betriebene radiologische Lagezentrum des Bundes (RLZ-Bund), welches ein wichtiges
Element des deutschen Notfallmanagementsystems darstellt, ist als ein Netzwerk verschiedener
Knotenpunkte mit Standorten beim BMUKN, beim Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS) und bei der
Gesellschaft fir Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH zu verstehen. Es tragt bei Uberre-
gionalen und regionalen radiologischen Notfallen im Zusammenwirken mit anderen beteiligten Be-
horden und Organisationen zu einer zeitgerechten, abgestimmten und konsistenten Notfallreaktion
bei. Bei Uberregionalen und regionalen Notfallen ist eine schnelle Informationsverarbeitung und -
weitergabe an alle Beteiligten unabdingbar fiir eine angemessene Reaktionsfahigkeit. Daher mis-
sen die Aufgaben und Prozesse aller an der Notfallreaktion beteiligten Behérden und Organisati-

onen sowohl optimiert als auch aufeinander abgestimmt sein.
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2 Ergebnisdarstellung

21 Durchgefiihrte Arbeiten, Ergebnisse und deren Dokumentation

Die durchgefiihrten Arbeiten wurden gemal dem Projektférderantrag durchgefihrt und werden im

Folgenden dokumentiert.
AP 1: Raumlichkeiten, IT-Infrastruktur, Kommunikation und Rufbereitschaft

- Die GRS halt eine 24/7 Rufbereitschaft vor. Im Berichtszeitraum wurde die Rufbereitschaft am
20.12.2025 bezuglich eines Brandes in der Turbinenhalle des KKW Chooz B1, Frankreich, vom
GMLZ kontaktiert. AuBerdem erfolge am 16.12.2025 im Rahmen einer internen Ubung (ver-
gleiche AP 2) die Alarmierung Uber die Rufbereitschaft.

- Investitionen, Abschreibungen und laufende Kosten:
Im Berichtszeitraum fielen Kosten an fir den Telekom AlarmRuf, den Umbau am Standort Gar-
ching. Die Anschaffung sowie Lieferung der vorgesehenen Hardware (Satellitentelefone, Lap-
tops etc.) war im Berichtszeitraum aufgrund der knappen Zeit und der Weihnachtsfeiertage
nicht mehr moéglich, sodass keine vorhabensspezifischen Abschreibungen (AfA) verbucht wer-

den konnten.

AP 2: Wiederkehrende Teilnahme an Ubungen

- Am 16.12.2026 fand eine Alarmierungsiibung mit anschlieRender interner Ubung statt. Die
Alarmierung erfolgte tiber das durch die Ubungsleitung simulierte GMLZ um 6:58 Uhr (iber die
Rufbereitschaft der GRS. Unmittelbar im Anschluss begann die Besetzung des GRS-Notfall-
zentrums mit den ersten Mitarbeitenden, die ihre Arbeit zuvor bereits aufgenommen hatten.
Das GRS-Notfallzentrum war um 8:00 Uhr einsatzbereit. Betubt wurde ein Bruch einer Frisch-
dampfleitung innerhalb des Containments im Block 2 des Kernkraftwerks Chinon B. Durch den
Bruch der Frischdampfleitung kam es zur Austrocknung aller drei Dampferzeuger und in der
Folge zu einer Freisetzung von Radioaktivitat in die Umgebung. Das Ereignis flihrte zu einem
ernsten Storfall im Kernkraftwerk. Im Verlauf der Ubung wurden insgesamt vier GRS-Lagebe-

richte erstellt.

- Am 18.12.2025 fand die Schulung fur alle Mitglieder in Kern- und Erweiterungsteam des RLZ-
GRS statt.
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AP 3: Ubergeordnete Arbeiten

- Der Betrieb des RLZ-GRS wurde fachlich in Form des vorliegenden Berichtes dokumentiert.
Am 10.12.2025 fand eine Sitzung der AG-RLZ per Videokonferenz statt.

2.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Durch dieses Vorhaben wurden die bestehenden Kompetenzen der GRS auf dem Gebiet des Not-
fallmanagements ausgebaut und gestarkt. Die im Vorhaben aufgewandten Ressourcen waren er-
forderlich und angemessen, da sie der im Antrag formulierten Planung entsprachen und alle we-
sentlichen, im Arbeitsplan formulierten Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Die
bereitgestellten Mittel wurden fUr die vorgesehenen Arbeiten eingesetzt, die Arbeitspakete plan-
mafig abgearbeitet und eine Verfligbarkeit von Erkenntnissen und Ergebnissen flir Wissenschaft

und Praxis langfristig sichergestellt.

23 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses

Durch die Vorbereitung, Durchfihrung und Auswertung einer Notfallschutziibung wurde ein we-
sentlicher Beitrag zur Notfallschutzvorsorge in Deutschland geleistet. Die Ubungen konnte durch
das Fachwissen der GRS zu Ereignisablaufen in kerntechnischen Anlagen realistischer gestaltet
werden und durch die fachliche Ubungsbeobachtung konnten Erkenntnisse fiir eine Optimierung

der Prozesse abgeleitet werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage, um Einschatzungen und Empfehlungen zur
Ausgestaltung sicherheitstechnischer Anforderungen geben zu kénnen und dadurch national so-
wie international fachlich und adaquat beraten zu kénnen. Das Vorhaben dient somit sowohl dem

Kompetenzerhalt als auch -ausbau der GRS auf diesem Themengebiet.

24 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Themen zum Notfallschutz wurden und werden in mehreren REFOPLAN-Vorhaben des BMUKN

bei anderen Stellen bearbeitet.

Im Forschungsvorhaben 3622562590 ein Handbuch fiir die Kopfstelle des RLZ-Bund beim
BMUKN erarbeitet. Das Vorhaben 3617562561 befasste sich mit der Ablauforganisation in gene-
rischen Lagezentren. In dem laufenden Vorhaben 3622562588 ,Unterstiitzung des BMU bei der

Notfallvorsorge“ werden u. a. die aktuellen Regelwerke der IAEA zur Unterstlitzung des
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Emergency Preparedness and Response Standards Committees (EPReSC) fachlich gepruft und
kommentiert. Im Vorhaben 3622562589 ,Unterstitzung bei der Ausgestaltung und Abstimmung
der im Strahlenschutzgesetz auf untergesetzlicher Ebene vorgesehenen Notfallplane des Bundes
und der Lander* leistet die GRS fachlich-wissenschaftliche Arbeit zur Uberarbeitung des Referen-
tenentwurfs des Allgemeinen Notfallplans des Bundes nach § 98 StriISchG (ANoPI-Bund) sowie
zur Erarbeitung von besonderen Notfallplanen des Bundes nach § 99 Absatz 2 StriISchG und un-
terstitzt BMUKN bei der Beratung der Lander und bei den Koordinierungsprozessen zwischen

Bund und Landern.
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3 Erfolgskontrollbericht

31 Beitrag des Ergebnisses zu den forderpolitischen Zielen

Siehe Abschnitte 2.1 und 2.3.

3.2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse

Siehe Abschnitt 2.1.

3.3 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen

Keine.

34 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten

Das Vorhaben hat keine wirtschaftlichen Zielsetzungen verfolgt, sondern ausschliellich solche

sicherheitstechnisch-wissenschaftlicher Natur.

3.5 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten

Die aus diesem Vorhaben gewonnen Erkenntnisse werden beim BMUKN, BfS und den anderen
jeweils beteiligten Behorden und Organisationen genutzt, um Anpassungen ihrer Strukturen und
Prozesse durchzufuhren. Der Grad und die Geschwindigkeit der Umsetzung werden dabei von

jedem Beteiligten selbst bestimmt.

Das Vorhaben dient der Erflllung der gemeinniitzigen Zwecke der GRS sowie deren Kompetenz-
erhalt als wirtschaftlich unabhangige Sachverstandigenorganisation, mit jederzeit verfigbarem

technisch-wissenschaftlichen Sachverstand auch im Bereich des vorliegenden Vorhabens.

Die Prognostizierung der wissenschaftlichen und/oder technischen Erfolgsaussichten nach Pro-

jektende lasst gegenwartig noch keine Ausflihrungen zu.

3.6 Wissenschaftliche Anschlussfahigkeit

Gemal § 106 Absatz 3 StrlISchG unterstiitzt die GRS das BMUKN bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben im Rahmen des RLZ-Bund; letztere sind in § 106 Absatz 2 StrlISchG aufgelistet. Fir die
Uberpriifung der entsprechenden Prozesse und fiir die Schaffung einer Routine im Umgang mit

den Verfahren werden Notfalllibungen entsprechend § 102 StrlISchG durchgefihrt.
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Aufgrund der standigen Weiterentwicklung des Wissenstandes im Strahlenschutz und der Notwen-
digkeit, im Notfallschutz den aktuellen Kenntnisstand fortzuschreiben bzw. weiterzuentwickeln, ist
eine Fortfiihrung entsprechender Arbeiten notwendig. Die eventuell durchgefiihrten Anpassungen
missen auf inre Wirksamkeit Uberpriift werden, wozu weitere Ubungen mit Einbezug der ange-

passten Prozesse notig sind.

3.7 Arbeiten, die zu keiner Lésung gefiihrt haben

Alle Arbeiten fihrten zu einer Lésung, bzw. der Punkt ist fur die Arbeiten nicht relevant.

3.8 Prasentationsmoglichkeiten

Die laufenden Arbeiten werden regelmaRig im Rahmen der AG Ubungen und AG RLZ diskutiert.

3.9 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung

Der Projektfordervertrag ,Betrieb des Notfallzentrums “ wurde auf der Grundlage des GRS-Antrags
Nr. 4902 Rev. 0 vom 05.11.2025 bestehend aus

— Anlage A in unveranderter Fassung: Beschreibung der Aufgabe, Arbeitsprogramm und
Vorkalkulation

— Anlage B in unveranderter Fassung: Zusammenfassung der sonstigen Aufwande und
Sondereinzelkosten

geschlossen. Mit Vertragsabschluss vom 18.12.2025 wurde die Durchfihrung des Vorhabens,
dessen Aufgaben nach Art und Umfang im Antrag Nr. 4902 naher bezeichnet sind, mit einer Lauf-
zeit vom 15.11.2025 bis zum 31.12.2028 mit einem Volumen von 1.628.541,00 € vereinbart.

Die im Vertrag festgelegte Kosten- und Terminplanung wurde Uber den Berichtszeitraum des Pro-

jektférdervertrages weitestgehend eingehalten (siehe dazu Abschnitt 2.1).



Gesellschaft fir Anlagen
und Reaktorsicherheit
(GRS) gGmbH

Schwertnergasse 1

50667 Koln

Telefon +49 221 2068-0
Telefax +49 221 2068-888

Forschungsinstitute

85748 Garching b. Miinchen
Telefon +49 89 32004-0
Telefax +49 89 32004-300

Kurflurstendamm 200
10719 Berlin

Telefon +49 30 88589-0
Telefax +49 30 88589-111

Theodor-Heuss-StraBe 4
38122 Braunschweig
Telefon +49 531 8012-0
Telefax +49 531 8012-200

www.grs.de



	1 Kurzdarstellung
	1.1 Gegenstand und Ziele des Projektfördervertrags
	1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde
	1.3 Planung des Vorhabens
	1.4 Stand von Wissenschaft und Technik zu Beginn des Vorhabens
	1.4.1 Notfallmanagementsystem des Bundes und der Länder
	1.4.2 Radiologisches Lagezentrum des Bundes
	1.4.3 Referenzszenarien
	1.4.4 Notfallübungen

	1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

	2 Ergebnisdarstellung
	2.1 Durchgeführte Arbeiten, Ergebnisse und deren Dokumentation
	2.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit
	2.3 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses
	2.4 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

	3  Erfolgskontrollbericht
	3.1 Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen
	3.2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse
	3.3 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen
	3.4 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten
	3.5 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten
	3.6 Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit
	3.7 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben
	3.8 Präsentationsmöglichkeiten
	3.9 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung


